
Haushaltssatzung 
 

des Schulverbandes Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach 
für das Haushaltsjahr 2011 

 
 

I. 
 
Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes –BaySchFG-, Art. 40 ff. 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnungen (GO) erläßt der Schulverband Illschwang folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit     462.600,00 EUR 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit     126.400,00 EUR 
 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vor-
gesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 
341.300,00 EUR festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mit-
glieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 
nach dem Stand vom 1. Oktober 2010 von 251 Verbandsschülern zu Grunde ge-
legt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.359,7610 EUR festgesetzt. 
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(2) Investitionsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Aus-
gaben im Vermögenshaushalt (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 
84.000,00 EUR festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mit-
glieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage). 

 
2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand 

vom 1. Oktober 2010 mit insgesamt 251 Verbandsschülern zu Grunde gelegt. 
 

3. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 334,6614 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 200.000,00 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
 
 
 
Illschwang, 29.08.2011 
SCHULVERBAND ILLSCHWANG 
 
gez. 
 
Pickel 
Vorsitzender 
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II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält gemäß Schreiben des Landratsamtes Amberg-Sulzbach 
vom 24.08.2010, Az.: 941.01-31 keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG, § 4 
Bekanntmachungsverordnung während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Illschwang, Am Dorfplatz 2, 92278 Illschwang, Zimmer 7 inner-
halb der Geschäftsstunden zur Einsichtnahme bereit. Gleichzeitig liegt dort auch der 
Haushaltsplan vom Tage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Woche lang 
öffentlich auf (Art. 65 Abs. 3 GO). 
 
 
 
Illschwang, 29.08.2011 
SCHULVERBAND ILLSCHWANG 
gez. 
Pickel 
Vorsitzender 
 


